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§ 24 TKJHG
 TKJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.02.2021

(1) Sozialpädagogische P egeverhältnisse und Bereitschaftsp egeverhältnisse werden von der

Bezirksverwaltungsbehörde mit dem Träger von Einrichtungen zur Betreuung von Minderjährigen begründet.

(2) Vor der erstmaligen Begründung eines P egeverhältnisses nach Abs. 1 hat die Bezirksverwaltungsbehörde die

Eignung zu prüfen und die Pflegeplatzerhebung durchzuführen. Die §§ 27 und 28 gelten sinngemäß.

(3) Bereitschaftsp egerinnen haben vor der erstmaligen Aufnahme eines P egekindes einen Ausbildungsnachweis

vorzulegen. Darüber hinaus haben sie regelmäßig an Fortbildungen und an Re exionsrunden teilzunehmen; über die

Teilnahme ist jeweils eine Bestätigung auszustellen. Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere

Bestimmungen insbesondere über den Ablauf, den Inhalt und den Umfang der zur Erlangung des

Ausbildungsnachweises erforderlichen Schulung sowie über die Ausstellung des Ausbildungsnachweises zu erlassen.

Die Schulung hat insbesondere die Fachgebiete Pädagogik und Psychologie, Familienrecht und medizinisches

Grundwissen zu enthalten. Darüber hinaus hat die Landesregierung nähere Bestimmungen über die Durchführung,

den Inhalt und den Umfang der Fortbildungen und der Re exionsrunden sowie über die Ausstellung der

Teilnahmebestätigungen zu erlassen.

(4) Die Behörde hat Schulungen, die jener nach Abs. 3 in Inhalt und Umfang im Wesentlichen gleichwertig sind, auf

Antrag einer Bereitschaftsp egerin anzuerkennen. Die Schulung ist durch Ausbildungsnachweise, die von den nach

den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes oder Staates zuständigen Behörden oder Stellen ausgestellt worden sind,

nachzuweisen. Über die Anerkennung ist eine Bescheinigung auszustellen. Die Ablehnung des Antrages hat mit

schriftlichem Bescheid zu erfolgen.

(5) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Anerkennung von Schulungen und

die Ausstellung von Bescheinigungen erlassen.
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